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Für die städtebauliche Planung

Rheine, 18. Aug. 1999 Stadtplanungsamt

gez. Teichler gez. Dr. Ernst Kratzsch
Dipl.-Ing. Erster Beigeordneter

Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforderun-
gen der §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung.

Rheine, 18. Aug. 1999 Stadtvermessungsamt

gez. Müller
Stadt. Verm.-Direktor

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am 20. Aug. 1999
die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Rheine, 20. Aug.1999 Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Dr. Ernst Kratzsch
Erster Beigeordneter

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 26. Feb. 1997
bis einschließlich  19. März  1997 stattgefunden.

Dieser Bebauungsplan hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund des Beschlus-
ses des Stadtentwicklungsausschusses der Stadt Rheine vom 18. Aug. 1999  in der Zeit vom
16, Sept. 1999  bis einschließlich  18. Okt. 1999  öffentlich ausgelegen.

Rheine, 19. Okt. 1999 Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Dr. Ernst Kratsch
Erster Beigeordneter

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt Rheine
am 20. Sept.2000  als Satzung beschlossen worden.

Rheine, 26. Sept. 2000

gez. Niemann gez. Theo Elfert
Bürgermeister Schriftführer

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes durch die Gemeinde ist gemäß § 10 Abs. 3
BauGB in Verbindung mit § 16 der Hauptsatzung in der Münsterländischen Volkszeitung am
04.Dez. 2000 ortsüblich bekanntgemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Rheine, 04. Dez. 2000 Der Bürgermeister
In Vertretung

                                                                               gez. Dr. Ernst Kratzsch
Erster Beigeordneter

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan Nr. 289,
Kennwort: "Wadelheim-Ost / Sassestraße"

I.        Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO

1. Die gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft sind vor schädlichen Einwirkungen zu
schützen, so dass die natürliche Entwicklung gewährleistet ist (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

2.1 Die in § 4 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise
im Allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen sind gemäß § 1
Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

2.2 Von den in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein zulässi-
gen Läden sind die Selbstbedienungs-Lebensmittelläden außerhalb
des Flurstückes 335 in Flur 11 der Gemarkung Rheine links der Ems
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig.

3. An den Straßeneinmündungen und Straßenkreuzungen sind die im
Plan eingetragenen Sichtfelder von jeglicher sichtbehindernden Nut-
zung und Bepflanzung in einer Höhe von 0,80 m bis 2,50 m bezogen
auf OK Fahrbahn, freizuhalten (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB).

4. Auf den Baugrundstücken innerhalb der offenen, mit zwei Vollge-
schossen als Höchstgrenze zulässigen Bauweise sind für den Miet-
wohnungsbau gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB maximal 9 Wohnein-
heiten je Wohngebäude zulässig.
Die Baugrenze darf mit max. 3 qm großen Hausanschlussräumen um
1 m überschritten werden.

5. Innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der
öffentlichen Fuß- und Radwege sind zum Schutze des festgelegten
Pflanzgebotes (durchgehende Hecken) Garagen, Carports, Stellplätze
mit ihren Zufahrten sowie sonstige untergeordnete hochbauliche Ne-
benanlagen in einen Grenzabstand von weniger als 0,75 m zur We-
gefläche gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

6. Gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB müssen zum Schutz von Lärmeinwir-
kungen bei baulichen Errichtung und/oder Änderungen von Gebäu-
den/Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt sind, die im Plan angegebenen passiven Schall-
schutzmaßnahmen in der Form von Fenstern und deren Zusatzein-
richtungen (Rollädenkästen, Lüftungen etc.) eingebaut werden. Für
Schlafräume ist - zum Zwecke einer ausreichenden Belüftung und zur
Sicherung der Nachtruhe - eine ins Mauerwerk oder ins Fenster inte-
grierte Lüftung mit den Werten der entsprechenden Schallschutzklas-
sen vorzusehen.
Die Freiräume sind entsprechend der Isophonenverläufe lärmvorbe-
lastet.

II. Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit
          § 86 BauO NW                                                                                    

1. Im Bereich der festgesetzten ein- und zweigeschossigen Bauweise
sind folgende Bauhöhenbegrenzungen einzuhalten:
Traufhöhe (TH)
Die Traufhöhe (untere waagerechte Begrenzung der Dachfläche) darf
bei neu zu errichtenden Wohngebäuden im Mittel 2,80 m OK angren-
zender Straßenverkehrsfläche nicht unterschreiten.
Die Höhen der Traufen dürften höchstens betragen:
bei 1-geschossiger Bebauung 4,25 m
bei 2-geschossiger Bebauung 6,50 m
bei 3-geschossiger Bebauung 9,50 m

Ausnahmsweise darf bei einer 1- und 2-geschossigen Bebauung die
Traufhöhe auf einer Länge von max. 1/3 der Trauflänge einer Ge-
bäudeseite um 1,50 m überschritten werden.
Die Traufe im Sinne dieser Festsetzung wird gebildet durch die
Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand und Dachhaut.
Firsthöhe (FH):
Die Höhen der Firste dürfen höchstens betragen:
bei 1-geschossiger Bebauung 10,00 m
bei 2-geschossiger Bebauung 11,50 m
bei 3-geschossiger Bebauung 13,50 m
Bezugspunkt ist die Höhenlage bzw. Oberkante der nächstliegenden
öffentlichen Verkehrsfläche, gegebenenfalls Gehweg; in Ausnahme-
fällen die natürliche Geländeoberfläche.

2. Die Länge von Dachgauben darf nicht mehr als 1/2 der Traufenlänge
der zugehörigen Hausseite betragen.

III. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB bzw. nach der BauNVO und in
          Bezug zu § 8 a BNatSchG                                                                 

1. Die mit Erhaltungsgebot belegten Bäume sind vor schädlicher Einwir-
kung zu schützen. Natürlicher Ausfall des Bestandes ist durch Neu-
anpflanzung artgleicher Gehölze zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und
b BauGB). Als Ausnahme im Sinne des § 31 Abs. 1 BauGB können
im Einvernehmen mit dem Fachbereich "Technische Betriebe" der
Stadt Rheine einzelne Bäume aus dem Erhaltungsgebot entlassen
werden, sofern es zur Erschließung der angrenzenden Baugrund-
stücke erforderlich wird.

2. die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind naturnah zu gestal-
ten und zu erhalten. Flächenhafte Versiegelungen sind unzulässig.
Innerhalb der nicht überbaubaren Fläche ist je angefangene 400 qm
Grundstücksfläche ein standortheimischer Laubbaum mittlerer Größe
zu pflanzen und zu pflegen. Die Neuanpflanzung sollte folgende An-
forderungen erfüllen:
Stammumfang mindestens 20 cm
Ausnahmsweise können anstelle eines Baumes heimische Strauchar-
ten der in Ziffer 4 angeführten Arten, in Gruppen zusammengefaßt,
zugelassen erden, sofern die Gruppe sich über mindestens 5 qm er-
streckt.
Die Standorte für die Neuanpflanzungen sind im Baugenehmigungs-
verfahren nachzuweisen.

3. Je angefangene 120 qm öffentliche Verkehrsfläche ist ein hoch-
stämmiger Laubbaum zu pflanzen, § 9 Abs. 1 Nr. 11 und 25 BauGB.

4. Für Neuanpflanzungen sind nur standortheimische Bäume und Sträu-
cher zu verwenden wie z. B.:
Buche, Stieleiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Hülse, Brombeeren, Ha-
sel, Weißdorn, Sandbirke, Zitterpappel, Eberesch, Salweise, Schlehe,
Hundsrose, Faulbaum, Waldgeißblatt, Blut-Hartriegel, hochstämmige
Obstgehölze.

5. Für Einfriedigungen an öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind nur
Hecken, strauchartige Gruppenpflanzen und Holzzäune in einfacher,
senkrechter Lattung oder Schräglattung (Jägerzaun) in einer Höhe bis
zu 80 cm zulässig.

6. Einfriedigungen im Bereich der Wohnbaugrundstücke sowie entlang
der festgesetzten Fuß- und Radwege sind nur als geschnittene Bu-
chen-, Hainbuchen- und Weißdornhecken zulässig. Die Höhe der
Hecken darf in Vorgärten max. 0,80 m, sonst 2,00 m betragen. Ab-
grenzungen, die Flächen nur symbolisch abteilen, z. B. Kantensteine
oder niedrige Einfassung, bleiben von dieser Festsetzung unberührt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB). Zaunanlagen innerhalb der Hecken zwi-
schen privaten Wohngrundstücken sind zulässig.

7. Flachdächer von Garagen und Nebengebäuden mit mehr als 20 qm
Grundfläche sind dauerhaft, bodendeckend mit Kräutern zu bepflan-
zen, z. B. extensives Sedumdach.

8. Die straßenseitigen, unbebauten Grundstücksflächen sind als Vege-
tationsflächen anzulegen (Rasen, Stauden, Gehölze). Lediglich die
Garagen- bzw. Stellplatzzufahrten sind mit Breitfugenpflastersteinen,
Betongittersteinen oder begrenzten Fahrspuren (wassergebundener
Decke) herzustellen und zu begrünen. Dies gilt auch für Zugänge.

9. Der Kinderspielplatz ist zu den Wohnbaugrundstücken sowie zur öf-
fentlichen Straßenverkehrsfläche in einer Breite von 1,00 m mit nicht
giftigen Sträuchern und heimischen Bäumen anzupflanzen und zu er-
halten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB).

10. Die Grundflächenzahl (z. B. 0,4/20%) darf durch die Grundflächen der
in § 19 Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BauNVO bezeichneten Anlagen um nicht
mehr als 20 % überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

IV.      Zuordnungsfestsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 a BauGB

Die im Plangebiet festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft entlang der B 70 n sowie
die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Pflanzgebote auf
öffentlichen Grünflächen sind unter anderem dazu bestimmt, Eingriffe
auszugleichen, die aufgrund des Gesamtbebauungsplanes
"Wadelheim - Ost/Sassestraße" zu erwarten sind. Diese Kompensati-
onsmaßnahmen werden den neu geschaffenen Wohnbauflächen als
Sammelausgleichsfläche zugeordnet.

Die Kostenübernahme für die Durchführung der Ausgleichsmaßnah-
men (Erwerb, Freilegung sowie Fertigstellungs-, Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege) im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes
sowie auf "externen" Grundstücksflächen wird im Rahmen der einge-
leiteten Baulandumlegung geregelt.

Die Kompensationsmaßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach Fertig-
stellung der Bauvorhaben (sukzessive entsprechender Bauabschnitte)
durchzuführen.

V.       Hinweise

1. Im Bereich der Fußgängerüberwege, Straßenkreuzungen und Stra-
ßeneinmündungen sollen die Hochborde abgesenkt werden.

2. Dem Fernmeldeamt Münster ist der Beginn der Straßenbauarbeiten
jeweils 6 Monate vorher schriftlich anzukündigen, da die Vorbereitun-
gen und Versorgungsmaßnahmen de Fernmeldeamtes einen Zeit-
raum von 6 Monaten beanspruchen.

3. Dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenk-
malpflege oder der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde sind Bo-
dendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde), aber auch Verän-
derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit
unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert
werden (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW). Dem Amt für
Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das Betreten der
betroffenen Grundstücke zu gestatten, um gegebenenfalls archäolo-
gische Untersuchungen durchführen zu können (§ 19 DSchG NW).
Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchung
freizuhalten. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor
Beginn) dem Amt für Bodendenkmalpflege mitzuteilen.

7. Flachdächer von Garagen und Nebengebäuden mit mehr als 20 qm
Grundfläche sind dauerhaft, bodendeckend mit Kräutern zu bepflan-
zen, z. B. extensives Sedumdach.

8. Die straßenseitigen, unbebauten Grundstücksflächen sind als Vege-
tationsflächen anzulegen (Rasen, Stauden, Gehölze). Lediglich die
Garagen- bzw. Stellplatzzufahrten sind mit Breitfugenpflastersteinen,
Betongittersteinen oder begrenzten Fahrspuren (wassergebundener
Decke) herzustellen und zu begrünen. Dies gilt auch für Zugänge.

9. Der Kinderspielplatz ist zu den Wohnbaugrundstücken sowie zur öf-
fentlichen Straßenverkehrsfläche in einer Breite von 1,00 m mit nicht
giftigen Sträuchern und heimischen Bäumen anzupflanzen und zu er-
halten (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB).

10. Die Grundflächenzahl (z. B. 0,4/20%) darf durch die Grundflächen der
in § 19 Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BauNVO bezeichneten Anlagen um nicht
mehr als 20 % überschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).
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und Entwicklung von Natur und Landschaft entlang der B 70 n sowie
die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Pflanzgebote auf
öffentlichen Grünflächen sind unter anderem dazu bestimmt, Eingriffe
auszugleichen, die aufgrund des Gesamtbebauungsplanes
"Wadelheim - Ost/Sassestraße" zu erwarten sind. Diese Kompensati-
onsmaßnahmen werden den neu geschaffenen Wohnbauflächen als
Sammelausgleichsfläche zugeordnet.

Die Kostenübernahme für die Durchführung der Ausgleichsmaßnah-
men (Erwerb, Freilegung sowie Fertigstellungs-, Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege) im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes
sowie auf "externen" Grundstücksflächen wird im Rahmen der einge-
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gen und Versorgungsmaßnahmen de Fernmeldeamtes einen Zeit-
raum von 6 Monaten beanspruchen.

3. Dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenk-
malpflege oder der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde sind Bo-
dendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde), aber auch Verän-
derungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit
unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert
werden (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW). Dem Amt für
Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das Betreten der
betroffenen Grundstücke zu gestatten, um gegebenenfalls archäolo-
gische Untersuchungen durchführen zu können (§ 19 DSchG NW).
Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchung
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R E C H T S G R U N D L A G E N

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
August 1997 (BGBl. I S. 2141) zulätzt geändert am 15. Dezember 1997
(BGBI. I S. 2902)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

3. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 58)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV NW S. 256)

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081)

6. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2000 (GV. NRW. S. 245)

7. Hauptsatzung der Stadt Rheine vom 15. Dezember 1997 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1997; zuletzt geändert
durch Ratsbeschluss vom 27. Juni 2000


